Stand: 12.01.2004


Richtlinie

„Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung von Bescheinigungen über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten
nach DIN 18800-7: 2002-09“

1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie wurde von der DVS Arbeitsgruppe AG A5 „Schweißen im Bauwesen“ in Zusammenarbeit mit dem „Koordinierungsausschuss der anerkannten Stellen für Metallbauten im bauaufsichtlichen Bereich“ erarbeitet.

Diese Richtlinie enthält u.a. auch ergänzende Hinweise für die Durchführung der Betriebsprüfung zur Erteilung von Bescheinigungen über die Herstellerqualifikation nach Abschnitt 13 der DIN 18800-7:2002-09.

Sie dient gleichzeitig den anerkannten Prüfstellen als Verfahrensanweisung für die Erteilung von Bescheinigungen zum Schweißen von Stahlbauten im bauaufsichtlichen Bereich.

Hinweis: Im Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ der DIN 18800-7: 2002-09 ist diese Richtlinie mit dem früheren Arbeitstitel „Richtlinie zum Schweißen von Metallbauten“ zitiert.
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3 Verweise auf Normen, Vorschriften und Richtlinien

Diese Richtlinie enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt.

Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Richtlinie, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.

Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.

DIN EN 288-8
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Teil 8: Anerkennung durch eine Schweißprüfung vor Fertigungsbeginn

DIN EN 288-7
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Teil 7: Anerkennung von Normschweißverfahren für das Lichtbogenschweißen

DIN EN 288-6
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Teil 6: Anerkennung aufgrund vorliegender Erfahrung

DIN EN 288-5
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Teil 5: Anerkennung durch Einsatz anerkannter Schweißzusätze für das Lichtbogenschweißen

DIN EN 288-3
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Teil 3: Schweißverfahrensprüfungen für das Lichtbogenschweißen von Stählen (enthält Änderung A1:1997)

DIN EN 287-1
Prüfung von Schweißern - Schmelzschweißen - Teil 1: Stahl

DIN EN 473
Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung - Allgemeine Grundlagen

DIN EN 719
Schweißaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

DIN EN 729-4
Schweißtechnische Qualitätsanforderungen - Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe - Teil 4: Elementar-Qualitätsanforderungen

DIN EN 729-3
Schweißtechnische Qualitätsanforderungen - Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe - Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen

DIN EN 729-2
Schweißtechnische Qualitätsanforderungen - Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe - Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen

DIN EN 729-1
Schweißtechnische Qualitätsanforderungen - Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe - Teil 1: Richtlinien zur Auswahl und Verwendung

DIN EN 1418
Schweißpersonal - Prüfung von Bedienern von Schweißeinrichtungen zum Schmelzschweißen und von Einrichtern für das Widerstandsschweißen für vollmechanisches und automatisches Schweißen von metallischen Werkstoffen

DIN EN ISO 4063
Schweißen und verwandte Prozesse - Liste der Prozesse und Ordnungsnummern

DIN EN ISO 14555
Schweißen - Lichtbogenbolzenschweißen von metallischen Werkstoffen

Entwurf DIN EN ISO 15614-13
Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung - Teil 13: Pressstumpf- und Abbrennstumpfschweißen

Entwurf DIN EN ISO 15614-12
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung - Teil 12: Punkt-, Rollennaht- und Buckelschweißen

DIN EN ISO 15614-11
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung - Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweißen

E DIN EN ISO 15607
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln

DIN EN ISO 15610
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Anerkennung durch Einsatz anerkannter Schweißzusätze

Entwurf DIN EN ISO 15611
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Anerkennung durch vorliegende schweißtechnische Erfahrungen

Entwurf DIN EN ISO 15612
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Anerkennung von Normschweißverfahren

Entwurf DIN EN ISO 15613
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Anerkennung durch eine Schweißverfahrensprüfung vor Fertigungsbeginn

Entwurf DIN EN ISO 15614-1
Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung - Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweißen von Stählen und Lichtbogenschweißen von Nickel und Nickellegierungen

DIN EN ISO 15620
Schweißen - Reibschweißen von metallischen Werkstoffen

DIN EN ISO/IEC 17024
Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren

DIN 18808
Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Beanspruchung

DIN 18800-1: 1990-11
Stahlbauten; Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 18800-7: 2002-09
Stahlbauten; Teil 7: Ausführung und Herstellerqualifikation

Richtlinie DVS 1702
Verfahrensprüfungen im konstruktiven Ingenieurbau

Richtlinie DVS 1178
DVS-EWF-Lehrgang Schweißgüteprüfpersonal Stufe 1 bis IV

DASt-Richtlinie 006
Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau

DIN Fachbericht 103: 2003-03
Stahlbrücken

Ril 804
Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) Planen, Bauen und Instandhalten

MBO: 2002-11
Musterbauordnung

4 Anforderungen an den Schweißbetrieb

4.1 Allgemeines

Beim Schweißen von Stahlkonstruktionen müssen die Anforderungen nach §1 der Muster-Hersteller-und Anwender - VO (MHAVO) sowie die ggf. abweichenden Festlegungen der jeweiligen Verordnungen der Länder (HAVO) und die jeweiligen Anforderungen an die Herstellerqualifikation nach Abschnitt 13 der DIN 18800-7:2002-09 erfüllt sein.

4.2 Schweißtechnische Qualitätsanforderungen

Die jeweilig einzuhaltenden schweißtechnischen Qualitätsanforderungen sind abhängig von der Art und Beanspruchung der geschweißten Bauteile und ergeben sich aus Tabelle 14 der DIN 18800-7:2002-09.

Schweißbetriebe, die eine Erweiterung der Bescheinigung der Klasse E für den Anwendungsbereich Eisenbahnbrückenbau (ESE siehe 7.2) anstreben, müssen nachweisen, dass sie über Erfahrungen im Brückenbau oder bei der Herstellung vergleichbarer dynamisch beanspruchter Bauteile verfügen und hierfür eingerichtet sind (siehe Ril 804: Modul 804.4101, Absatz (71) und Modul 804.4302, Absatz (18)).

Zertifizierungen nach DIN EN 729 sind nicht Bestandteil bauaufsichtlicher Regelungen, können aber mit der anerkannten Prüfstelle vertraglich vereinbart werden.

Sofern ein Schweißbetrieb zusätzlich zur Bescheinigung nach DIN 18800-7:2002-09 in den Klassen B bis E auch die Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 729 wünscht, ist dies bei der Antragstellung zusätzlich zu vermerken. 

4.3 Schweißtechnisches Personal

4.3.1 Schweißer

4.3.1.1 Anzahl der Schweißer

Der Schweißbetrieb muss über eine ausreichende Anzahl von Schweißern mit gültigen Schweißerprüfungen nach DIN EN 287-1 verfügen. In der Regel sind mindestens zwei Schweißer in dem(n) überwiegend eingesetzten Schweißprozess(en) erforderlich. Für zusätzliche Schweißprozesse, die nur sporadisch eingesetzt werden, reicht jeweils ein Schweißer mit entsprechender, gültiger Schweißerprüfung. Schweißbetrieben im Geltungsbereich der Klasse B mit einem geprüften Schweißer, der zugleich die Anforderungen an die Schweißaufsicht erfüllt, kann in Ausnahmefällen die Bescheinigung befristet erteilt werden.

4.3.1.2 Fachkundliche Prüfung

Schweißer, die in der Bundesrepublik Deutschland in Betrieben oder auf Baustellen schweißen, müssen auch eine fachkundliche Prüfung nach DIN EN 287-1 abgelegt und bestanden haben. Sofern ein Schweißer der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, muss er zumindest nachweisen, dass er ausreichende Kenntnisse über das Vermeiden von Brand- und Unfallschäden sowie über das Vermeiden von Schweißnahtfehlern besitzt (siehe nationales Vorwort der DIN EN 287-1).

4.3.1.3 Zusätzliche Prüfungen

Sofern Schweißarbeiten von Rundrohr an Rundrohr (siehe Zeile 2 der Tabelle 8 der DIN 18808) ausgeführt werden, muss der eingesetzte Schweißer eine Prüfungsbescheinigung nach DIN EN 287-1 für eine Stumpfnaht am Rohr einschließlich einer Bescheinigung über das erfolgreiche Ablegen des Zusatzprüfstückes nach Bild 15 der DIN 18808 besitzen. Dabei muss die schwierigste Position, die in der Fertigung angewendet wird, beim Schweißen des Prüfstückes mit erfasst sein. Nach Ablauf der Gültigkeit der Schweißerprüfung nach DIN EN 287 muss bei der Verlängerung der Prüfungsbescheinigung in jedem Fall ein neues Zusatzprüfstück nach DIN 18808 geschweißt werden.
4.3.1.4 Durchführung von Schweißerprüfungen

Die Durchführung von Schweißerprüfungen ergibt sich aus DIN EN 287-1 und den ergänzenden Festlegungen im Element 1310 der DIN 18800-7:2002-09.

Sofern die Prüfung der Schweißer nicht durch eine Schweißaufsichtsperson des Betriebes durchgeführt wird, muss sie entweder von einer anerkannten Prüfstelle zur Erteilung von Bescheinigungen nach DIN 18800-7:2002-09 oder einer im nationalen Vorwort der DIN EN 287-1 genannten Prüfstelle durchgeführt werden.

Prüfungsbescheinigungen, ausgestellt von ausländischen Prüfstellen, werden anerkannt, sofern die Prüfstelle im jeweiligen nationalen Vorwort der EN 287-1 genannt ist oder zur Durchführung von Schweißerprüfungen nach EN 287 eine nationale Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 besitzt.

4.3.1.5 Verlängerung von Schweißerprüfungsbescheinigungen

Eine Verlängerung der Geltungsdauer der Schweißerprüfungen nach jeweils 2 Jahren ohne Schweißen eines Prüfstückes ist nur für Stumpfnähte möglich. Es müssen die Anforderungen nach Abschnitt 9.3 der DIN EN 287-1 erfüllt werden.

4.3.2 Bediener von vollmechanischen oder automatischen Schweißanlagen

4.3.2.1 Anzahl der Bediener

Der Betrieb muss über eine ausreichende Anzahl von Bedienern mit gültigen Bedienerprüfungen nach DIN EN 1418 verfügen, in der Regel jedoch mindestens zwei Bediener pro Anlagentyp. Für sporadisch eingesetzte Schweißanlagen reicht ein Bediener mit entsprechender, gültiger Bedienerprüfung.

4.3.2.2 Kenntnisse der Bediener

Bedienungspersonal von vollmechanischen oder automatischen Schweißanlagen muss ausgebildet und an den eingesetzten Einrichtungen eingewiesen sein.

4.3.2.3 Durchführung der Bedienerprüfungen

Die Durchführung von Bedienerprüfungen ergibt sich aus DIN EN 1418 und den ergänzenden Festlegungen im Element 1310 der DIN 18800-7:2002-09.

Die Wahl der Prüfungsmethode nach Abschnitt 4 der DIN EN 1418 bleibt der Schweißaufsichtsperson überlassen.

Die Prüfung des Bedienungspersonals muss von einer anerkannten Prüfstelle oder von der(n) verantwortlichen Schweißaufsichtsperson(en) durchgeführt werden. Voraussetzung für die Durchführung durch die verantwortliche(n) Schweißaufsichtsperson(en) ist, dass in der Bescheinigung des Schweißbetriebes die Berechtigung zur Durchführung von Bedienerprüfungen vermerkt ist. 

4.3.2.4 Verlängerung der Prüfungen

Die Verlängerung der Prüfungsbescheinigungen für jeweils 2 weitere Jahre kann erfolgen, wenn die Bedingungen des Abschnittes 5 der DIN EN 1418 erfüllt sind.

4.3.3 Schweißaufsichtspersonen

Die erforderliche Qualifikation der Schweißaufsichtsperson richtet sich nach der anzuwendenden Klasse entsprechend Tabelle 14 der DIN 18800-7:2002-09. Die Anforderungen an die Schweißaufsicht sind in den Elementen 1306 bis 1310 der DIN 18800-7:2002-09 enthalten.

Bei besonders schwierigen Schweißarbeiten (z. B. eingeschränkte Zugänglichkeit; besondere Nahtformen, die bei der Schweißerprüfung nicht erfasst werden) oder hohen Güteanforderungen ist die Schweißaufsichtsperson verpflichtet, sich durch das  Auswerten von dokumentierten Arbeitsproben zu vergewissern, dass die hierfür eingesetzten Schweißer die an das Bauteil gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen können.

In der Bescheinigung benannte Schweißaufsichtspersonen müssen die Aufgaben und Verantwortungen nach DIN EN 719 wahrnehmen und müssen dazu von der Geschäftsleitung schriftlich benannt worden sein.

Bei der Betriebsprüfung müssen die Schweißaufsichtspersonen nachweisen, dass die jeweils zutreffenden Anforderungen der DIN 18800-7:2002-09 (siehe Abschnitt 5.4 dieser Richtlinie) erfüllt werden.

4.4 Schweißanweisungen und Qualifizierung von Schweißverfahren 

4.4.1 Lichtbogenschweißen

Hersteller in den Klassen B bis E nach DIN 18800-7:2002-09 benötigen für die Fertigung dokumentierte Schweißanweisungen auf der Basis eines Berichtes über die Qualifizierung eines Schweißverfahrens (WPAR zukünftig WPQR). Das Verfahren der Qualifizierung richtet sich nach dem eingesetzten Schweißprozess (siehe Tabelle 1 in Kapitel 4.4.2).

Nach DIN EN 288-1 (zukünftig DIN EN ISO 15607) gibt es folgende Verfahren der Qualifizierung.
DIN EN 288-3 (zukünftig DIN EN ISO 15614-1) oder
DIN EN 288-5 (zukünftig DIN EN ISO 15610) oder
DIN EN 288-6 (zukünftig DIN EN ISO 15611) oder
DIN EN 288-7 (zukünftig DIN EN ISO 15612) oder
DIN EN 288-8 (zukünftig DIN EN ISO 15613)

4.4.2 Qualifizierung eines Schweißverfahrens

Das Verfahren zur Qualifizierung eines Schweißverfahrens in Abhängigkeit vom eingesetzten Schweißprozess basiert auf Element 834 der DIN 18800-1: 1990-11 und auf den Elementen 701, 702 und 712 der DIN 18800-7:2002-09 und ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Schweißprozessbezeichung

Prozess-Nr. nach DIN EN ISO 4063
Grundlage der Qualifizierung
Verfahren der Qualifizierung

111

114

121

122

131

135

136

137

141

15
Lichtbogen-schweißen
Element 701 

DIN 18800-7: 2002-09
In Abhängigkeit von der Mindeststreckgrenze des verwendeten Grundwerkstoffes und der Art des Mechanisierungsgrades, siehe Tabelle 3 der DIN 18800-7: 2002-09

311
Gasschweißen mit Sauerstoff - Acetylen-Flamme
Element 701 

DIN 18800-7: 2002-09
In Anlehnung an Tabelle 3 von DIN 18800-7: 2002-09

21

22

23
Widerstandspunkt-schweißen

Rollennaht-

schweißen

Buckelschweißen

Verfahrensprüfung nach 

E DIN EN ISO 15614-12

24
Abbrennstumpf-schweißen
Element 834

DIN 18800-1: 1990-11
Verfahrensprüfung nach 

prEN ISO 15614-13

42
Reibschweißen

Verfahrensprüfung nach 

DIN EN ISO 15620

52
Laserstrahl-schweißen
Element 702

DIN 18800-7: 2002-09
Verfahrensprüfung nach 

DIN EN ISO 15614-11

783

784
Hubzündungs-Bolzenschweißen mit Keramik oder Schutzgas

Kurzzeit-Bolzenschweißen mit Hubzündung
Element 712

DIN 18800-7: 2002-09
Verfahrensprüfung nach 

DIN EN ISO 14555

Tabelle 1:
Grundlage und Verfahren zur Qualifizierung eines Schweißverfahrens in Abhängigkeit vom eingesetzten Schweißprozess

4.4.3 Durchführung der Verfahrensprüfungen

Die nach Tabelle 3 der DIN 18800-7: 2002-09 erforderlichen Verfahrensprüfungen von Lichtbogenschweißverfahren müssen die Anforderungen der Richtlinie DVS 1702 erfüllen.

Beim Einsatz manueller oder teilmechanischer Schweißverfahren und Verwendung der Werkstoffe S235, S275 und S355 darf die Qualifizierung der vorläufigen Schweißanweisung (pWPS) durch die verantwortliche Schweißaufsichtsperson des Betriebes vorgenommen werden, wenn als Methode die Qualifizierung nach DIN EN 288-5 (zukünftig DIN EN ISO 15610), DIN EN 288-6 (zukünftig DIN EN ISO 15611) oder DIN EN 288-7 (zukünftig DIN EN ISO 15612) angewendet wird. Bei allen anderen Werkstoffen und bei vollmechanischen oder automatischen Schweißverfahren sowie anderen Methoden der Qualifizierung muss die Qualifizierung der vorläufigen Schweißanweisung durch eine anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die Auswertung von Verfahrensprüfungen muss in einem akkreditierten Prüflabor erfolgen (siehe Richtlinie DVS 1702).

Der Einschluss der DIN EN 288-3 (zukünftig DIN EN ISO 15614-1) „Stumpfnaht schließt Kehlnaht ein“ gilt im bauaufsichtlichen Bereich nicht.

4.4.4 Anerkennung vorliegender Qualifizierungen

Vorliegende Qualifizierungen von Schweißverfahren durch Prüfstellen anderer Anwendungsbereiche können nach Vorlage entsprechender WPQR’s und Überprüfung im Einzelfall im Geltungsbereich dieser Richtlinie anerkannt werden.

WPQR´s, ausgestellt von ausländischen Prüfstellen, werden anerkannt, sofern die Prüfstelle eine nationale Akkreditierung zur Durchführung von Schweißverfahrens-prüfungen besitzt und die WPQR den Anwendungsbereich abdeckt.

4.4.5 Arbeitsprüfungen

Für Werkstoffe der Festigkeitsklasse S235, S275 und S355 gilt die Qualifizierung beim Einsatz manueller oder teilmechanischer Schweißverfahren zeitlich unbegrenzt. Bei allen anderen Werkstoffen oder beim Einsatz vollmechanischer oder automatischer Schweißverfahren gilt die Qualifizierung nur dann zeitlich unbegrenzt, wenn jährlich mindestens eine Arbeitsprüfung nach Richtlinie DVS 1702 geschweißt und geprüft wird. Die Arbeitsprüfungen dürfen in Eigenverantwortung des Schweißbetriebes durchgeführt werden. Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Proben, die in Eigenverantwortung vom Schweißbetrieb ausgewertet werden, sind bis zur nächsten Betriebsprüfung aufzubewahren.

Arbeitsprüfungen können z.B. aus folgenden Gründen erforderlich werden:

· Arbeitsprüfungen zur Verlängerung von Verfahrensprüfungen (siehe Richtlinie DVS 1702)

· Arbeitsprüfungen beim Bolzenschweißen (siehe DIN EN ISO 14555)

· Arbeitsprüfungen beim Überschweißen von Fertigungsbeschichtungen (siehe Richtlinie DASt 006)

· Arbeitsprüfungen zur Bestimmung des vorliegenden tiefen Einbrandes (siehe Tabelle 19 der DIN 18800-1: 1990-11 oder DIN Fachbericht 103: 2003-03, Abschnitt 6.6.5.2)

· Arbeitsprüfungen beim Einsatz von vollmechanischen oder automatischen Schweißverfahren (siehe Richtlinie DVS 1702)

· Arbeitsprüfungen beim Bau von orthotropen Fahrbahnplatten im Brückenbau

Sofern für ein Schweißverfahren Arbeitsproben gefordert werden, ist die Dokumentation bei der wiederholenden Betriebsprüfung vorzulegen.

5 Betriebsprüfung zur Feststellung der Qualifikation zum Schweißen

5.1 Allgemeines

Im Rahmen einer Betriebsprüfung (siehe Element 1304 der DIN 18800-7:2002-09) überzeugt sich die anerkannte Prüfstelle, dass die Anforderungen an den Schweißbetrieb nach Abschnitt 4 dieser Richtlinie erfüllt sind und die werkseigene Produktionskontrolle nach Element 1302 und 1303 der DIN 18800-7:2002-09 eingerichtet ist.

Die Geschäftsführung (oder ein Vertreter) ist in die Betriebsprüfung einzubeziehen.

5.2 Durchführung der Betriebsprüfung

Die Anzahl der Mitarbeiter der anerkannten Prüfstelle für die Durchführung der Betriebsprüfung ist aus Tabelle 2 zu ersehen. Die Auswahl der Betriebsprüfer bleibt der anerkannten Stelle überlassen.

Art der Betriebs-prüfung
Mindestanzahl der Betriebsprüfer


Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E

(ohne ESE)
Klasse E

(mit ESE)

Erstmalige Betriebsprüfung
2 a, b (1)
2 a, b (1)
2 a
2 a
2 a, c

Wiederholende Betriebsprüfung
1 d
2 a, b (1)
2 a, b (1)
2 a, b (1)
2 a, c

a
Mindestens ein Betriebsprüfer muss Schweißfachingenieur sein

b
In Abhängigkeit der Betriebsgröße, der Anzahl der Schweißaufsichtspersonen und dem Ergebnis der vorherigen Betriebsprüfung (bei wiederholender Betriebsprüfung) darf die Betriebsprüfung durch einen Betriebsprüfer durchgeführt werden.

c
Mindestens ein Betriebsprüfer muss ein vom EBA benannter Prüfer sein. Das EBA behält sich eine stichprobenhafte Beteiligung an der Betriebsprüfung vor.

d
Die Betriebsprüfung kann auch durch einen Schweißfachmann oder einen Schweißtechniker der anerkannten Stelle durchgeführt werden.

Tabelle 2:
Mindestanzahl an Betriebsprüfern für die Durchführung von Betriebsprüfungen

5.3 Betriebsbesichtigung

Bei einer Betriebsbesichtigung wird festgestellt, ob die Fertigungs- und Prüfeinrichtungen die Anforderungen des jeweils zutreffenden Teils der DIN EN 729 erfüllen.

Außerdem wird unter Einbeziehung der Ausführungs- und Nachweisunterlagen (Elemente 401 bis 404 der DIN 18800-7:2002-09) die Qualität der ausgeführten Arbeiten an den Schweißkonstruktionen im Hinblick auf die Anforderungen der jeweils einzuhaltenden Technischen Regeln überprüft.

Fachgespräch mit den Schweißaufsichtspersonen

Mit den Schweißaufsichtspersonen, die erstmalig für einen Schweißbetrieb anerkannt werden, wird während der Betriebsprüfung ein Fachgespräch geführt, in dem von diesen nachgewiesen werden muss, dass sie mit den jeweils zu beachtenden technischen Regeln sowie mit den jeweils geltenden Qualitätsanforderungen für Schweißarbeiten vertraut sind. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie die betrieblichen Abläufe kennen und über die jeweilig erforderlichen technischen Kenntnisse nach DIN EN 719 verfügen und die vorgesehenen Aufgaben und Verantwortung wahrnehmen können.

Bei Schweißaufsichtspersonen, die die deutsche Sprache nicht oder nicht vollständig beherrschen, müssen die maßgebenden bauaufsichtlichen Vorschriften und die für die Fertigung zutreffenden Normen und Regelwerke in einer von ihnen beherrschten Sprache vorliegen.

Bei Schweißaufsichtspersonen, die mehr als 3 Jahre nicht als solche tätig waren, muss bei dem Fachgespräch zusätzlich der Nachweis erbracht werden, dass sie noch über die für die jeweilige Fertigung erforderlichen schweißtechnischen Kenntnisse verfügen.

Bei der wiederholenden Betriebsprüfung wird in dem Fachgespräch überprüft, ob den Schweißaufsichtspersonen die nach der letzten Betriebsprüfung in Kraft getretenen und für Schweißarbeiten relevanten technischen Regeln und Qualitätsanforderungen bekannt sind und die jeweils maßgebenden Normen und Regelwerke vorliegen und beachtet werden.

Schweißaufsichtspersonen, die für Bauteile der Klasse E mit Erweiterung zum Schweißen von Eisenbahnbrücken (ESE) anerkannt werden sollen, müssen bei dem Fachgespräch nachweisen, dass sie die maßgebenden technischen Bestimmungen im Eisenbahnbrückenbau beherrschen und anwenden können.

5.4 Bewertung von Schweißproben durch die Schweißaufsichtspersonen

5.4.1 Erstmalige Betriebsprüfung

Bei der erstmaligen Betriebsprüfung müssen die Schweißaufsichtspersonen anhand geeigneter Prüfstücke und/oder Proben nachweisen, dass sie Schweißnaht-Unregelmäßigkeiten erkennen und Maßnahmen zur Vermeidung von unzulässigen Unregelmäßigkeiten treffen können.

Sofern die Schweißaufsichtspersonen bei Bauteilen mit „Nahtgüte nachgewiesen“ im Sinne der Tabelle 21 der DIN 18800-1: 1990-11 auch die Aufgaben der Prüfaufsicht übernehmen sollen, müssen die jeweils erforderlichen Qualifikationen nachgewiesen werden, z.B. nach DIN EN 473 oder Richtlinie DVS EWF 1178.

Sofern die Schweißaufsichtspersonen Aufgaben der Prüfaufsicht übernehmen dürfen, wird dies von der anerkannten Prüfstelle auf einer Anlage zur Bescheinigung vermerkt.

Wenn die Schweißaufsichtspersonen die Berechtigung zur Prüfung der Schweißer/Bediener ihrer Betriebe erwerben wollen, müssen Schweißer-/Bedienerprüfungen in den jeweilig beantragten Schweißprozessen während der Betriebsprüfung durchgeführt und von den Schweißaufsichtspersonen bewertet werden. Dabei sind mindestens 2 Schweißer-/Bedienerprüfungen von jeder Schweißaufsichtsperson normgemäß zu bewerten.

Voraussetzung für die Berechtigung zur Durchführung von Schweißer-/Bedienerprüfungen durch die Schweißaufsichtspersonen ist eine Mindestanzahl von 10 Schweißerprüfungen bzw. 4 Bedienerprüfungen in einem Zeitraum von zwei Jahren.

Wenn die Schweißaufsichtspersonen die Berechtigung zur Durchführung von Schweißer-/Bedienerprüfungen erhalten, sind die Proben oder die Prüfstücke und die Durchstrahlungsfilmbilder (falls ausschließlich zerstörungsfrei geprüft worden ist) bis zur nächsten Betriebsprüfung aufzubewahren.

5.4.2 Wiederholende Betriebsprüfung

Wenn die Schweißaufsichtspersonen selbständig Schweißer-/Bedienerprüfungen durchgeführt haben, werden bei der ersten wiederholenden Betriebsprüfung nach der erstmaligen Anerkennung der Schweißaufsichtspersonen die Proben der von ihnen bewerteten Schweißer-/Bedienerprüfungen durch die anerkannte Prüfstelle nachbewertet. Sofern dabei keine wesentlichen Beanstandungen oder Abweichungen von den Bewertungsvorgaben festgestellt werden, brauchen danach die Proben von Schweißer-/Bedienerprüfungen nicht mehr aufbewahrt zu werden. Wesentliche Beanstandungen führen zum Entzug der Berechtigung zum selbständigen Durchführen von Schweißer-/Bedienerprüfungen. Die von der anerkannten Prüfstelle mit „nicht erfüllt“ bewerteten Schweißer-/Bedienerprüfungen sind zu wiederholen.

5.5 Ergebnis der Betriebsprüfung

Zur Dokumentation des Ergebnisses der Betriebsprüfung ist das Protokoll nach Anlage 3 zu verwenden

6 Bescheinigung zum Schweißen von Stahlbauteilen

6.1 Allgemeines

Anlage 1 stellt den Ablauf eines Verfahrens zur Erteilung einer Bescheinigung nach DIN 18800-7:2002-09 schematisch dar. Zur Antragstellung ist das Formular nach Anlage 2 zu verwenden.

Nach erfolgreich durchgeführter Betriebsprüfung erhält der Hersteller eine Bescheinigung nach dem Muster gemäß Anlage 4. Diese Bescheinigung, ausgestellt von einer anerkannten Prüfstelle in der Bundesrepublik Deutschland, gilt für alle Länder der Bundesrepublik Deutschland.

6.2 Übergangsregelungen

Eignungsnachweise, ausgestellt auf der Basis von DIN 18800-7: 1983-05 behalten auch nach Erscheinen der DIN 18800-7:2002-09 die auf der Eignungsbescheinigung ausgewiesene Gültigkeit.

Betriebe, die den erweiterten Geltungsbereich der DIN 18800-7:2002-09 anwenden wollen, benötigen eine Bescheinigung nach der neuen Norm. Dazu müssen alle zusätzlichen Anforderungen der DIN 18800-7:2002-09 erfüllt werden (insbesondere gilt dies für die Vorlage von Schweißanweisungen und dem Nachweis der Abdeckung der geänderten Bauteildicken durch Schweißerprüfungen).

Bei Erfüllung der vorgenannten Punkte kann die anerkannte Prüfstelle auf eine zusätzliche Betriebsprüfung verzichten. Die Geltungsdauer der neuen Bescheinigung ändert sich in diesem Fall nicht.

6.3 Geltungsbereiche und Inhalte der Bescheinigungen

Die Geltungsbereiche der Klassen A, B, C, D, E sind in den Tabellen 9 bis 14 des Abschnittes 13.5 der DIN 18800-7:2002-09 definiert.

Hersteller, die Bauteile im Geltungsbereich der Klasse A herstellen, erhalten keine Bescheinigung nach DIN 18800-7:2002-09, können sich aber das Erfüllen der elementaren Anforderungen nach DIN EN 729-4 bestätigen lassen.

In der Bescheinigung sind die Klasse, die Werkstoffe (ggf. Werkstoffgruppen) und die Schweißprozesse aufzuführen. Alle Einschränkungen, z.B. „ausschließlich Serienfertigung“, sind auf der Bescheinigung ebenfalls anzugeben. Außerdem ist der Name der verantwortlichen Schweißaufsichtsperson und - sofern vorhanden - der (die) Name(n) seines(r) Vertreters(r) auf der Bescheinigung anzugeben (siehe Anlage 4).

Die Normen der jeweils eingeschlossenen Geltungsbereiche brauchen auf der Bescheinigung in den Klassen B, C, D nicht angegeben zu werden.

In der Bescheinigung nach Klasse E müssen die Anwendungsbereiche für nicht vorwiegend ruhende Beanspruchung (zutreffende Normen oder Regelwerke), für die der Hersteller seine Eignung jeweils nachgewiesen hat, ausgewiesen sein. 

Bei der Antragstellung hat der Schweißbetrieb die Anwendungsbereiche anzugeben, für die die Bescheinigung erteilt werden soll.
In der Bescheinigung nach Klasse C für Schweißbetriebe mit einem Schweißfachmann und der Klasse D für Schweißbetriebe mit einem Schweißtechniker als Schweißaufsichtsperson ist bei der Einschränkung des Geltungsbereiches die Art der jeweils zulässigen Serienproduktion anzugeben (Serienproduktion: siehe Fußnoten in den Tabellen 11 und 12 der DIN 18800-7:2002-09).

6.4 Geltungsdauer der Bescheinigung nach DIN 18800-7:2002-09

Angaben zur Geltungsdauer der Bescheinigung enthält Element 1312 der DIN 18800-7:2002-09.

Die Bescheinigung wird vorzeitig ungültig, wenn die im Element 1312 genannten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Dies ist z. B. der Fall bei:

· Ausscheiden der verantwortlichen Schweißaufsichtsperson aus dem festgelegten Aufgabenbereich, wenn kein gleichwertiger Vertreter in der Bescheinigung benannt ist.

· Wenn die erforderliche Anzahl an gültigen Schweißer-/Bedienerprüfungen nicht mehr vorliegt

· Bei Ablauf der Gültigkeit der Schweißerprüfungen, sofern diese nicht erneuert wurden.

· Bei wesentlichen Änderungen der betrieblichen Einrichtungen

· Bei wesentlichen Änderungen der Produktion

· Bei Wechsel der Produktionsstätte

· Bei Nichtdurchführung der geforderten Arbeits-, Schweißer- und Bedienerprüfungen

Bei Änderung des Firmennamens wird die Bescheinigung ohne erneute Betriebsprüfung übertragen, wenn nachweislich die betrieblichen Einrichtungen und das schweißtechnische Personal übernommen worden sind.

Bei Ausscheiden der Schweißaufsichtsperson (Tod, Invalidität oder Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Schweißaufsichtsperson) kann für einen Zeitraum von maximal 3 Monaten die Bescheinigung weiter gelten, wenn eine Person zur Unterstützung der Schweißaufsichtsperson in der Bescheinigung genannt ist (z. B. Schweißfachmann oder Schweißtechniker in den Klassen D und E, Lehrschweißer/Schweißwerkmeister in den Klassen B und C). Hierzu ist jedoch die Zustimmung der jeweils zuständigen Genehmigungsbehörde erforderlich. In Abhängigkeit von dem Fertigungsprogramm und den Ergebnissen der bisherigen Betriebsprüfungen können auch andere oder zusätzliche Maßnahmen durch die anerkannte Prüfstelle veranlasst werden.

7 Anerkannte Prüfstellen

7.1 Anerkannte Prüfstellen im bauaufsichtlichen Bereich

Stellen zur Erteilung der Bescheinigungen zum Schweißen von Stahlbauteilen sind die in den Landesbauordnungen entsprechend § 25 Abs. 6 MBO: 2002-11 genannten Prüfstellen für die Überprüfung nach § 17 Abs. 5 MBO: 2002-11, die von der Obersten Bauaufsichtsbehörde eines Bundeslandes anerkannt worden sind. Eine Liste dieser Prüfstellen wird beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geführt und veröffentlicht.

7.2 Anerkannte Stellen für die Erweiterung zum Schweißen von Eisenbahnbrücken (ESE)

Anerkannte Stellen, die Betriebsprüfungen zur Erteilung der Bescheinigung in der Klasse E mit der Erweiterung zum Schweißen Eisenbahnbrücken (ESE) durchführen, müssen die Anerkennung des Eisenbahn-Bundesamtes besitzen.

Das Eisenbahn-Bundesamt überträgt einer anerkannten Stelle die Tätigkeiten als Leitstelle der anerkannten Stellen für die Erweiterung zum Schweißen von Eisenbahnbrücken (ESE). Die Leitstelle hat die anerkannten Stellen über die vom Eisenbahn-Bundesamt beschlossenen Regeln zur Erweiterung des Eignungsnachweises zum Schweißen von Eisenbahnbrücken (ESE) zu informieren und mindestens einmal pro Jahr einen Erfahrungsaustausch der vom Eisenbahn-Bundesamt benannten Prüfer der anerkannten Stellen zu organisieren, in dem die einheitliche Vorgehensweise bei der Erweiterung zum Schweißen von Eisenbahnbrücken (ESE) besprochen wird.

C:\TEMP\Richtlinie12.01.2004.doc, Seite 1 von 15 Seiten


